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83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 1990 §2 Abs5;

AWG 1990 §2 Abs7;

FestsetzungsV gefährliche Abfälle 1991 §1;

FestsetzungsV gefährliche Abfälle 1991 §2;

Rechtssatz

§ 2 AWG 1990 enthält zwar im Abs 5 eine De7nition der gefährlichen Abfälle, sieht aber nicht deren unmittelbare

Anwendung im Einzelfall vor, sondern verp:ichtet im Abs 7 den Bundesminister, durch Verordnung festzusetzen,

welche Abfälle als gefährliche Abfälle gelten. Die De7nition der gefährlichen Abfälle im § 2 Abs 5 AWG 1990 stellt

lediglich die Determinierung für die der Konkretisierung gefährlicher Abfälle dienende Verordnung dar, nicht aber eine

unmittelbare Grundlage für die Einstufung eines bestimmten Abfallsto=es als gefährlicher Abfall im Einzelfall. Dies

ergibt sich daraus, daß sich die Verp:ichtung - nicht eine bloße Ermächtigung - des Bundesministers nach § 2 Abs 7

AWG 1990 nicht bloß auf einen Teil der gefährlichen Abfälle bezieht, sondern auf alle

gefährlichen Abfälle (argumentum: "hat ... festzusetzen, welche

Abfälle ... als gefährliche Abfälle (Abs 5) ... gelten"). Als

gefährliche Abfälle gelten daher nur jene Abfälle, die durch Verordnung des Bundesministers für Umwelt als solche

eingestuft wurden.
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